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Auftraggeber
Ist das 			Land Nordrhein-Westfalen (NRW)

vertreten durch	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf
(IT.NRW)

vertreten durch		die Betriebsleitung


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]I. Abschnitt:		- Vertragliche Regelungen -

1. Vertragsform und Vertragsbestandteile
Mit Zuschlagserteilung wird ein Rahmenvertrag (Bezugsvertrag) mit einem Wirtschaftsteilnehmer auf Basis der nachstehenden Vertragsbedingungen zwischen Information und Technik NRW (IT.NRW) und dem Auftragnehmer geschlossen. Die auf diesem Rahmenvertrag beruhenden Einzelaufträge (Abrufe) werden entsprechend den Bedingungen des Rahmenvertrages vergeben. Alle Abrufe bilden zusammen mit diesem Rahmenvertrag einen einheitlichen Vertrag.

Der Vertrag wird in einer besonderen Urkunde dokumentiert.

Als Vertragsform ist ein sogenannter Bezugsvertrag vorgesehen. Die während der Vertragslaufzeit abgerufenen Mengen richten sich ausschließlich nach dem Bedarf des Auftraggebers. Mindest- oder Höchstabnahmemengen werden nicht festgelegt. 
Das Auswerteschema ist keine Bestellung und enthält ein Mengengerüst, welches ausschließlich zur Berechnung/Kalkulation des Angebotes dient. Die zur Auswertung herangezogenen Produkte stellen nur einen Auszug der über den Vertrag zu beziehenden Produkte dar.

Im Gegenzug zu den nicht garantierten Abnahmemengen enthält der Rahmenvertrag eine Ausschließlichkeitsbindung, d.h. die Bezugsberechtigten verpflichten sich, ihren Bedarf an den ausgeschriebenen Produkten während der Vertragslaufzeit ausschließlich über den Auftragnehmer zu decken. 

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:
·  Rahmenvertrag ______________
·  Anlage 1 zum Rahmenvertrag _________________ („Leistungsbeschreibung“) ggf. ergänzt/geändert durch Antworten zu Bieterrückfragen
·  Anlage 2 zum Rahmenvertrag ________________ („Leistungskatalog Teil 1“) ggf. ergänzt/geändert durch Antworten zu Bieterrückfragen
· Anlage 3 zum Rahmenvertrag ________________(„Leistungskatalog Teil 2“) ggf. ergänzt/geändert durch Antworten zu Bieterrückfragen
· Angebot vom____________________
·  Besondere vertragliche Nebenbedingung zur Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards durch Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG - NRW)
· Die Ergänzenden Vertragsbedingungen für den Kauf von Hardware (EVB-IT Kauf) Version 2.0 in der Fassung vom 17.03.2016
· Ergänzende Vertragsbedingungen für die Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung – EVB-IT Überlassung AGB (Typ A) – Version 2.0 in der Fassung vom 16.07.2015 
· Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen –Teil B (VOL B) in der Fassung vom 05.08.2003
· Herstellerverkaufspreisliste, begrenzt auf die ausgeschriebenen x86 Serverkomponenten, in der Fassung vom 01.08.2024 und in der Vertragslaufzeit die jeweils aktuelle zur Verfügung zu stellende Herstellerverkaufspreisliste sowie der Rabattsatz. 

Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes von der weiteren Bewertung.

Die EVB-IT stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit.

2. Auftragnehmer-Leistungen 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Lieferung der in der Anlage 3 „Leistungskatalog Teil 2“ aufgeführten Produkte (Komponenten x86 Server, Software). Die während der gesamten Vertragslaufzeit gelieferten Produkte müssen gegenüber den vom Auftragnehmer im Rahmen der Angebotsabgabe angebotenen Produkten in Verarbeitung und Materialbeschaffenheit zumindest gleichwertig sein und zumindest gleichwertige ergonomische und technische Eigenschaften aufweisen. Die im Rahmen des Zuschlags festgelegten Leistungsvorgaben sind über den gesamten Leistungszeitraum einheitlich zu erbringen. Abweichungen hiervon sind nur nach Angabe geeigneter Alternativen durch den Auftragnehmer und nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ausschließlich Fabrikneuware auszuliefern, die frei von Mängeln und Rechten Dritter ist. 

3. Bezugsberechtigte / Ausschließlichkeitsbindung
Neben dem Auftraggeber (IT.NRW) sind alle nachfolgend aufgeführten Ressorts, Behörden, Landesbetriebe und Einrichtungen der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen bezugsberechtigt. Die Bezugsberechtigten sind verpflichtet, die ausgeschriebenen Leistungen während der Vertragslaufzeit beim Auftragnehmer zu beziehen. Diese Verpflichtung gilt nicht für Dienststellen, die vertraglich noch an einen anderen Auftragnehmer gebunden sind, für die jeweilige Dauer der noch bestehenden Verträge. Für die Ressorts gilt, dass nur das Ministerium ohne Geschäftsbereich (nachgeordnete Dienststellen) bezugsberechtigt ist.

Die Bestellung für die Bezugsberechtigten erfolgt ausschließlich durch IT.NRW.

IT.NRW hat die Betriebsverantwortung des IT-Betriebes des Bau-und Liegenschaftsbetriebes (BLB) übernommen und stattet die Standorte des BLB aus diesem Grund mit IT-Produkten aus.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle nachfolgend aufgeführten Ressorts/Dienststellen des Landes NRW neben dem Auftraggeber während der Vertragslaufzeit zu beliefern:
· Landesbetrieb Information und Technik
· Bezirksregierung Arnsberg 
· Bezirksregierung Detmold
· Bezirksregierung Düsseldorf 
· Bezirksregierung Köln
· Bezirksregierung Münster
· Deutsche Hochschule der Polizei
· Geologischer Dienst NRW
· Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW
· Institut für öffentliche Verwaltung/Landesprüfungsamt NRW 
· Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW
· Landesamt für Qualitätssicherung und Informationstechnologie der Lehrerausbildung
· Landesarchiv NRW
· Landesbetrieb Mess-und Eichwesen NRW
· Landesbetrieb Straßenbau NRW
· Landesbetrieb Wald und Holz NRW
· Landesinstitut für Arbeitsgestaltung NRW
· Landesrechnungshof NRW
· Landeszentrum Gesundheit NRW
· Landtag NRW
· Materialprüfungsamt NRW
· Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW
· Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW
· Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW
· Ministerium für Schule und Bildung NRW
· Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW
· Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW
· Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW
· Polizeipräsidium Mönchengladbach
· UNESCO-Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Zuschnitt der Ressorts während der Vertragslaufzeit ändert.

4. Vertragslaufzeit
Die Laufzeit des Rahmenvertrages beginnt mit Zuschlagserteilung und läuft mindestens zwölf Monate ab Vertragsbeginn. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht schriftlich spätestens drei Monate vor Vertragsende von einem der beiden Vertragspartner gekündigt wird. 

Der Rahmenvertrag endet spätestens zwei Jahre nach Vertragsbeginn bzw. bei Erreichen der Höchstgrenze, ohne dass es einer Kündigung bedarf, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt.

Für innerhalb der Vertragslaufzeit getätigte Abrufe bleiben die Bedingungen dieses Rahmenvertrages auch nach dessen Kündigung bestehen.

5. Schätzung des Auftragswertes /Höchstgrenze
Vor der Erstellung der Vergabeunterlagen wurde eine landesweite Bedarfsabfrage über die Produkte durchgeführt. Die bezugsberechtigten Dienststellen wurden aufgefordert, ihren geschätzten Bedarf für die Jahre 2024 bis Ende 2026 zu benennen. Die auf diese Weise ermittelten Mengen stellen die geschätzten Abnahmemengen dar.
Eine Mindestabnahme von Leistungen aus diesem Vertrag wird nicht garantiert.

Aufgrund der durchgeführten Bedarfsabfrage geht IT.NRW von einem jährlichen Auftragsvolumen von ca. 5,5 Mio € aus.
Für die zweijährige Vertragslaufzeit ist die Auftragswertschätzung 11 Millionen €.

Es wird eine Höchstgrenze von 16,5 Millionen € festgelegt.

In dieser Schätzung inbegriffen ist sowohl der Eigenbedarf als auch der geschätzte Bedarf für die anderen Bezugsberechtigten von IT.NRW.

Es besteht kein Anspruch auf Erreichen der angegebenen geschätzten Abnahmemengen/des geschätzten Gesamtauftragswertes. 



6. Abrufe
Die Abrufe aus diesem Rahmenvertrag werden nach folgendem Verfahren durchgeführt:
· Übersendung eines Abrufscheins (siehe auch beigefügtes Muster in der Anlage) durch den Auftraggeber an den Auftragnehmer. Der Abrufschein wird als eingescanntes PDF-Dokument per E-Mail übersendet.
· Späteste Eingabe in das Bestellsystem des Herstellers durch den Auftragnehmer drei Werktage (Mo-Fr) nach Eingang des Abrufes
Mit dem Abruf für Dritte überträgt IT.NRW gleichzeitig alle Rechte und Pflichten, die sich aus diesem Abruf für IT.NRW ergeben, an die zu beliefernde Dienststelle.
Die technische und konzeptionelle Beratung der Bezugsberechtigten und die Erstellung einer validen Konfiguration als Grundlage für eine Bestellung übernimmt der Auftragnehmer. Das bedeutet, dass der Auftraggeber die eingehenden Anforderungen der Bezugsberechtigten zur weiteren Bearbeitung an den Auftragnehmer weiterleitet. Das Ergebnis ist dann eine valide und bestellfähige Konfiguration, die an den Auftraggeber weitergeleitet wird, sodass dann formal die Bestellung erfolgen kann.
Details im Prozess müssen nach Zuschlagserteilung noch festgelegt werden.
Die Lieferung und Rechnungsstellung der beauftragten Leistung erfolgt unmittelbar an die jeweilige im Abruf genannte Dienststelle.


7. Lieferung
7.1 Lieferfrist
Die Lieferung hat spätestens 15 Arbeitstage (montags bis freitags) nach jeweiligem Auftragseingang zu erfolgen, es sei denn, der Auftragnehmer kann nachweisen, dass für die angeforderten Komponenten am Markt ein allgemeiner Lieferengpass besteht oder für spezielle Komponenten vom Hersteller aus eine längere Lieferfrist maßgeblich ist. Der Auftragnehmer hat einen schriftlichen Nachweis vom Hersteller der jeweiligen Komponente dem Auftraggeber vorzulegen.

7.2 Anlieferung

Die Lieferung von Servern hat ausschließlich auf Europaletten (Europoolpaletten, gemäß DIN EN 13698-1) ohne überstehende Teile zu erfolgen. Bei Anlieferung werden im Austausch leere Europaletten in gleicher Anzahl bereitgestellt. Die Höhe der Packstücke (inkl. Palette) darf 2,03 m nicht überschreiten. Vor der Anlieferung ist der organisatorische Ablauf der Anlieferung frei Haus oder frei Verwendungsstelle (je nach Absprache) mit dem Auftraggeber abzustimmen. Eine Annahme der Komponenten kann ohne die Abstimmung nicht gewährleistet werden. 


Lieferungen von Serverkomponenten haben in für die Komponenten geeigneten Großhandels- bzw. Distributionsverpackungen zu erfolgen, bei denen mehrere Komponenten in einer Verpackungseinheit verpackt sind. Eine Lieferung von einzeln verpackten Komponenten ist nicht zulässig, auch dann nicht wenn sich diese einzeln verpackten Komponenten noch mal in einer oder mehreren Umverpackungen befinden.

PCIe-Karten (z.B. FC-HBAs, Netzwerkkarten, …) sind in einem Pappkarton zu liefern, der mittels eines Einsatzes aus Pappe mindestens zehn Karten aufnehmen und aufgrund seiner Beschaffenheit auch gleichzeitig als Versandkarton dienen kann.

DIMMs sind in wiederverwendbaren DIMM-Boxen aus Kunststoff zu liefern, die 25 oder 50 DIMMs aufnehmen können. Aufgrund der Eigenschaften der branchenüblichen DIMM-Boxen ist der Versand in einem Umkarton zulässig.

Aufgrund des für die Server nötigen Wechselrahmens ist es denkbar, dass branchenübliche Multi-Verpackungen / Clamshells für 2.5“ SSDs nicht zum Einsatz kommen können. Der Auftragnehmer ist verpflichtet eine geeignete Lösung anzubieten, die seinen und/oder den Anforderungen des Hardwareherstellers entspricht und die sichere Anlieferung von mindestens zehn unverpackten SSDs inkl. Wechselrahmen pro Verpackungseinheit ermöglicht. Eine getrennte Anlieferung von SSDs und Wechselrahmen ist nicht zulässig.

Alternative Verpackungen (solche, die in mindestens einer Eigenschaft von der obigen Beschreibung abweichen) können zulässig sein, bedürfen aber der Abstimmung mit und der Zustimmung durch den Auftraggeber.

Für hier nicht beschriebene Komponenten wird vor der ersten Bestellung eine geeignete Verpackung ausgewählt, die ebenfalls der Zustimmung des Auftraggebers bedarf. Wenn der Bedarf nur eine einzelne Komponente umfasst, dann kann auch eine Einzellieferung vereinbart werden.

Alle beschriebenen Verpackungseinheiten können per Paketdienst zugestellt werden, eine Anlieferung von einer oder mehreren Verpackungseinheiten auf einer Palette ist ebenso zulässig. Bei Anlieferung auf Palette gelten die zuvor genannten Anforderungen für die Anlieferung von Servern dann ebenso für die Anlieferung von Serverkomponenten.Lieferungen, die nicht den genannten bzw. vereinbarten Anforderungen entsprechen, werden nicht angenommen. Die Lieferung muss dann an einem geeigneten Ort umgepackt und erneut angeliefert werden. Die dadurch entstehende Verzögerung geht zu Lasten der Lieferfrist von 15 Arbeitstagen.

Bei Nichtbeachtung dieser vertraglichen Nebenpflicht trägt der Auftragnehmer hierdurch beim Auftraggeber entstehende Mehrkosten und Aufwendungen.

Die für den konkreten Abruf gültige Lieferadresse ist dem jeweiligen Abrufschein zu entnehmen. 
Die Staatskanzlei hat zwei Außenstellen in Berlin und Brüssel. Für die Anlieferung nach Brüssel werden in der Anlage 2 „Leistungskatalog“ gesondert Liefer- und Frachtkosten abgefragt. Es können in geringem Umfang Lieferungen an die vg. Außenstellen erfolgen.

Die Unterzeichnung eines etwaigen Lieferscheines bestätigt nur die räumliche Verbringung der Hardware in den Einflussbereich des Auftraggebers, nicht aber deren Vollständigkeit oder Mangelfreiheit.

8. Preise und Rabattsätze
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in der Anlage 3 „Leistungskatalog Teil 2“ zum Angebot einen Rabattsatz für alle im Angebot enthaltenen Komponenten auf die Preise der allgemein gültigen Hersteller-Verkaufspreisliste anzugeben. Dieser Rabattsatz gilt über die gesamte Vertragslaufzeit. Eine Hersteller-Verkaufspreisliste zu den jeweils angebotenen Produkten mit Stand 01.08.2024 ist dem Angebot in elektronischer Form (Excel-Format) beizufügen. 
Bestandteil des abzuschließenden Rahmenvertrages ist die jeweils aktuelle Hersteller-Verkaufspreisliste für die ausgeschriebene Hardware zusammen mit dem angebotenen Rabattsatz. Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber bei Änderungen kostenlos eine Preisliste, bestehend aus der aktuellen Herstellerpreisliste inkl. der sich durch den Rabattsatz ergebenden IT.NRW-Preisen in elektronischer Form zur Verfügung stellen. Die Preisliste ist in der jeweils aktuellen Form Bestandteil des Rahmenvertrages, mindestens 60 Tage gültig und muss nicht unbedingt zum Monatsersten bereitgestellt werden. 
Eine neue Preisliste muss mindestens 15 Tage vor dem vorgesehenen Beginn der Gültigkeit beim Auftraggeber zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt werden. Liegen weniger als 15 Tage zwischen der Vorlage und dem vorgesehenen Beginn der Gültigkeit, dann verschiebt sich der Beginn der Gültigkeit entsprechend nach hinten. Gleiches gilt für den Fall der Ablehnung durch den Auftraggeber. Bei der erneuten Vorlage der korrigierten Preisliste durch den Auftragnehmer gilt wieder eine Frist von 15 Tagen bis zum Beginn der Gültigkeit.
Die Preisliste wird um ein Preisblatt ergänzt, welches die Komponenten enthält, die der Auftraggeber als aktive Komponenten in seinem System führt. Bei diesem Preisblatt handelt es sich nur um eine Arbeitshilfe, die keine Auswirkungen auf den Inhalt der Preisliste hat. Alle Komponenten und Preise stammen direkt aus der Preisliste. Der Auftraggeber arbeitet mit Standardserverkonfigurationen, die zwecks Vollständigkeit und Nachverfolgbarkeit ebenfalls auf einem separaten Blatt in der Preisliste mitgeführt werden.
Die Preisliste muss eindeutig sein, d.h. jede Komponente darf nicht mehr als einmal mit genau einer eindeutigen SKU aufgelistet sein. Wenn das aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, dann gilt immer der niedrigere Preis.
In der jeweils neuen Preisliste müssen die Änderungen gegenüber der vorherigen Preisliste kenntlich gemacht werden. Es ist anzugeben welche Positionen neu hinzgekommen und entfallen sind und bei welchen Positionen sich welche Preisänderungen ergeben haben. Es ist ausreichend, wenn die Preisänderungen auf den separaten Preisblättern für die aktiven Komponenten sowie Serverkonfigurationen nachverfolgt werden.Die Preise sind in EURO anzugeben. Für die Preisfindung ist die Preisliste maßgeblich, die zum Zeitpunkt des Abrufes gültig ist.
Preisänderungen können sich nur im Falle der Änderung der Herstellerpreisliste ergeben.



9. Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung für den jeweiligen Abruf erfolgt nach Lieferung direkt gegenüber der zu beliefernden Dienststelle. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang einer prüffähigen Rechnung bzw. innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang einer prüffähigen Rechnung unter Abzug von Skonto.
Rechnet die Dienststelle nicht selbst ab, so benennt sie die abrechnende Dienststelle in dem Abruf.
Für den Auftraggeber (IT.NRW) gilt: Um eine reibungslose Rechnungsabwicklung gewährleisten zu können, müssen sich alle Rechnungen, Lieferscheine und sonstigen Vertragsunterlagen auf die Vertrags-, Kontrakt- und Abrufscheinnummer referenzieren. Alle Dokumente, insbesondere Rechnungen und Lieferscheine zu einem Abruf müssen die Festlegungsnummer bzw. IT.NRW-Angebotsnummer und das Kundenaktenzeichen aufweisen. IT.NRW behält sich vor, Rechnungen, die aufgrund fehlender Angaben nicht bearbeitet werden können, zurückzuweisen.
Rechnungen können auch elektronisch übersandt werden.
Bitte übermitteln Sie die Rechnungen bevorzugt als X-Rechnung (Leitweg ID- 05111-14002-45, Reihenfolge der „Attachments“: 1. Rechnung und 2-n Anlagen), bitte beachten Sie hierzu auch die weiterführenden Informationen zur E-Rechnungsstellung unter folgendem Link: https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/e-rechnung-nrw , ansonsten gerne digital im PDF-Format an Kreditorenbuchhaltung@it.nrw.de
Als Rechnungsadresse gem. §14 Abs. 4 UStG verwenden Sie bitte:
IT.NRW
Z2-Kreditorenbuchhaltung-
Postfach 101105
40002 Düsseldorf



Für andere Dienststellen gilt:


10. Rechte des Auftraggebers bei Mängeln
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen frei von Sach- und Rechtsmängeln zu erbringen. Der Auftraggeber hat Mängel unter Angabe der ihm bekannten und für deren Erkennung zweckdienlichen Informationen zu melden. 
Der Auftragnehmer hat ihm gemeldete Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist zu beseitigen. Dies erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, nach Wahl des Auftragnehmers durch Beseitigung oder Neulieferung. Die Wahl erfolgt unter Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers und muss diesem zumutbar sein. Bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter gilt vorrangig Ziffer 8. Der Auftragnehmer hat gemäß § 439 Abs. 2 BGB die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits und Materialkosten zu tragen. Erfolgt die Nacherfüllung durch Neulieferung entfällt der Nutzungsherausgabeanspruch des Auftragnehmers. 
Schließt der Auftragnehmer die Mängelbehebung nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfolgreich ab, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer entweder eine weitere angemessene Nachfrist setzen und nach fruchtlosem Ablauf die Vergütung angemessen herabsetzen oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Ein Rücktritt wegen eines unerheblichen Mangels ist jedoch ausgeschlossen

11. Technische Anpassungsklausel
Alle Produkte unterliegen innerhalb der Vertragslaufzeit einem dynamischen Prozess der Aktualisierung und Anpassung an den jeweiligen Stand der Technik.  IT.NRW geht deshalb davon aus, dass möglicherweise einige Produkte, die im Rahmen der Ausschreibung von den Bietern angeboten und zu denen technische und preisliche Informationen mit den Angeboten vorgelegt werden, nicht über die gesamte Vertragslaufzeit lieferbar sein und von Nachfolgeprodukten abgelöst werden.

Der Auftragnehmer hat IT.NRW schriftlich und innerhalb 30 Tage darüber zu informieren, sobald ihm Informationen zur Abkündigung (Datum des End of Life) eines im Rahmenvertrag enthaltenen Produktes vorliegen.
Gleichermaßen hat der Auftragnehmer IT.NRW unverzüglich darüber zu informieren, sobald Nachfolgeprodukte am Markt verfügbar werden.
Nachfolgeprodukte sind sowohl der Nachfolger der aktuell angebotenen Servermodelle als auch neue Komponenten für die angebotenen oder nachfolgenden Servermodelle. Alle Nachfolgeprodukte werden automatisch zum angebotenen Rabattsatz Teil des Rahmenvertrags. Durch den Hersteller abgekündigte Komponenten entfallen zum definierten End of Life Datum aus dem Rahmenvertrag. 

12. Datenschutz und Datensicherheit
1. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem Auftragnehmer alle relevanten, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Sachverhalte, deren Kenntnis für ihn aus Gründen des Datenschutzes und der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben werden.

2. Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.

3. Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise kündigen, wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten nach 12.3 unter Berücksichtigung der Sachverhalte gemäß 12.1 schuldhaft innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt oder Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.

4. Der Auftragnehmer darf grundsätzlich nicht auf personenbezogene Daten zugreifen, die der Auftraggeber verarbeitet. Abweichend hiervon ist dem Auftragnehmer gestattet, zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen auf personenbezogene Daten zuzugreifen. 
Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Daten des Auftraggebers für eigene oder für Zwecke Dritter zu verwenden. 

5. Soweit der Auftragnehmer Dritte zur Erfüllung von Leistungen aus diesem Vertrag (nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber zulässig) heranzieht, hat er diese und etwaige Subunternehmer zur Einhaltung der in diesem Vertrag enthaltenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verpflichten; dazu gehört insbesondere das Kontrollrecht der Landesbeauftragten für den Datenschutz gegenüber dem Dritten bzw. dem Subunternehmen.

6. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strikt vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder sonst zu verwerten. Dies gilt auch für den Erfahrungsaustausch innerhalb der öffentlichen Hand.

Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Regelung sind:
-	Alle mündlichen oder schriftlichen Informationen und Materialien, die der Auftragnehmer direkt oder indirekt von IT.NRW zur Abwicklung des Auftrages erhält und als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus ihrem Gegenstand oder sonstigen Umständen ergibt.
-	Die beauftragten Leistungen und sonstige Arbeitsergebnisse.

Der Auftragnehmer wird alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um die Vertraulichkeit sicherzustellen. Vertrauliche Informationen werden nur an die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter weitergegeben, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erhalten müssen. 

Die Pflicht zur absoluten Vertraulichkeit dauert auch nach Beendigung der Zusammenarbeit an. Auf Verlangen sind ausgehändigte Unterlagen einschließlich aller davon angefertigten Kopien sowie Arbeitsunterlagen und -materialien zurückzugeben.
Dies gilt auch über die Vertragslaufzeit hinaus.

7. Die Verpflichtung gilt auch für die Rechtsnachfolger der Parteien. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

13. Kündigungsrechte
Der Auftraggeber kann den fristlos Vertrag kündigen, wenn die Lieferzeit mehr als zweimal innerhalb eines halben Jahres nicht eingehalten wird, es sei denn der Auftragnehmer kann nachweisen, dass für die angeforderten Komponenten am Markt ein allgemeiner Lieferengpass besteht oder für spezielle Komponenten vom Hersteller aus eine längere Lieferfrist maßgeblich ist (siehe auch Ausschlusskriterien). 


II. Abschnitt:		- Leistung -
1. Allgemeines zum Leistungsinhalt
Information und Technik NRW (IT.NRW), Mauerstr. 51, 40476 Düsseldorf, schreibt den Abschluss eines Rahmenvertrages in Form eines Bezugsvertrages zur Beschaffung von x86 Servern und deren Zubehör und Erweiterungen aus. IT.NRW hat die Betriebsverantwortung des IT-Betriebes des Bau-und Liegenschaftsbetriebes (BLB) übernommen und stattet auch die Standorte des BLB aus diesem Grund mit IT-Produkten aus.
Alle angebotenen Einzelprodukte müssen von genau einem Hersteller sein und in dessen Herstellerverkaufspreisliste enthalten sein. 
Der Vertrag soll folgende Leistungen beinhalten:
Intel-Server Dual-Sockel

Genau ein Servermodell, welches die technischen Mindestanforderungen aus dieser Ausschreibung erfüllt, sowie zu dem Modell passende Komponenten, die ihrerseits die Mindestanforderungen aus dieser Ausschreibung erfüllen bzw. notwendig sind, damit das angebotene Servermodell die Anforderungen erfüllt.
Das angebotene Servermodell muss gemeinsam mit den dazu angebotenen Komponenten individuell konfigurierbar sein.
Der abzuschließende Vertrag umfasst das angebotene Servermodell sowie dafür verfügbare Komponenten.
Durch den abzuschließenden Rahmenvertrag soll der Server-Bedarf für die Bereiche des Auftraggebers und der Bezugsberechtigten abgedeckt werden. 

2. Garantie/Supportleistungen
Der Umfang und Inhalt der Haltbarkeitsgarantie wird wie folgt vereinbart:
Der Auftragnehmer muss eine kostenneutrale Garantie/Supportleistung entsprechend den Regelungen dieser Leistungsbeschreibung von 36 Monaten mit Reaktion spätestens am nächsten Werktag (NBD / Next Business Day) auf alle Server und Komponenten bieten. Verlängerungen über 36 Monate hinaus und Servicelevel oberhalb von NBD müssen verfügbar sein.  
Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Tag der Anlieferung. 
Updates für Firmware und BMC sind über die Lebensdauer des Produktes, und damit ggf. auch über die Vertragslaufzeit hinaus, öffentlich ohne Accountbindung, kostenfrei und unabhängig vom Abschluss von Supportverträgen zur Verfügung zu stellen. Dies kann entweder über die Herstellerwebseite oder über ein entsprechendes Firmware-Repository erfolgen. Die Lebensdauer des Produktes bezieht sich auf die Zeitspanne, in der der Hersteller das jeweilige Modell unterstützt / wartet und nicht auf den Verkaufszeitraum.
Der Leistungsumfang der Garantie / des Supports für die gelieferten Produkte umfasst zwei Kategorien:
Kategorie 1: Kostenlose Bereitstellung aller Bauteile des Servers als Ersatzteil. Die Anforderung und Lieferung der Ersatzteile erfolgt nach Ermessen des Auftraggebers und ist durch den Auftragnehmer ohne weitere Rücksprache zu erbringen. Die Meldung des Bedarfs erfolgt an ein vom Auftragnehmer zu benennendes E-Mail-Postfach als einzelne Anforderung oder gesammelt in Listenform und umfasst eine geeignete Kennzeichnung des notwendigen Ersatzteils (Name, Teilenummer, etc.) sowie des betroffenen Servers (z.B. Seriennummer). Der Auftragnehmer verschickt die Ersatzteile spätestens am nächsten Werktag nach der Meldung.
Die defekten Komponenten werden vom Auftraggeber fachgerecht entsorgt. Eine Rückgabe von Komponenten an den Auftragnehmer findet nicht statt.
Um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten wird der Auftraggeber selbst auch einige Komponenten auf Vorrat halten. Zusätzlich wird der Auftragnehmer je einen Server gemäß der Standardkonfigurationen des Auftraggebers zur Verfügung stellen. Die Lieferung dieser Server erfolgt kostenlos und wiederholt sich bei jeder Änderung an den Standardkonfigurationen, typischerweise bei Ablösung durch die nächste Generation, und bei der Erführung einer weiteren Standardkonfiguration. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung existieren drei Standardkonfigurationen, die Einführung einer vierten ist denkbar. Da die Einkaufspreise des neuen Vertrages durch diese Ausschreibung erst noch bestimmt werden müssen, kann der Auftraggeber zu diesem Zeitpunkt keine exakten Informationen liefern, welchen Wert diese Server haben. Die aktuellen Konfigurationen finden Sie im Bereich CO²-Fußabdruck/Auswertung. 

Kategorie 2: Die Fehlerdiagnose erfolgt gemeinsam mit dem Auftragnehmer / Hersteller und die Fehlerbehebung erfolgt durch eine Ersatzteillieferung und/oder einen Technikereinsatz. Die Reaktion erfolgt spätestens am nächsten Werktag zu üblichen Geschäftszeiten, Mo. bis Fr. von 8 bis 17 Uhr. Die Wiederherstellung erfolgt innerhalb von drei Werktagen (Mo-Fr). Zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft gehören die für die Störungsbeseitigung notwendigen Maßnahmen des Auftragnehmers. Dies umfasst z.B. Instandsetzungsleistungen für Hardware und Lieferung von Updates zu systemnaher Software (Firmware) zur Beseitigung von Störungen.
Sollte eine Wiederherstellung nicht gelingen, so hat der Auftragnehmer spätestens drei Werktage nach Ablauf der Wiederherstellungszeit ein mindestens gleichwertiges Produkt kostenneutral zur Verfügung zu stellen. 
Kategorie 1 gilt explizit nur für den Auftraggeber (IT.NRW). Kategorie 2 gilt für alle Bezugsberechtigten. Zukünftige Supportleistungen bleiben von durch den Kunden durchgeführten Arbeiten unberührt.
Der Support durch den Auftragnehmer / Hersteller hat aus Deutschland heraus und durch Mitarbeiter, die Deutsch auf muttersprachlichem Niveau sprechen, zu erfolgen.
Eine Hotline für Störmeldungen und Rückfragen muss in der Zeit von Montags bis Freitags von 08:00 bis 17:00 Uhr per E-Mail und telefonisch kostenfrei erreichbar sein. 
Kostenlose Herstellerleistungen, die über die hier genannten Forderungen hinausgehen, sind kostenneutral an den Auftraggeber weiterzugeben. Kostenlose Leistungen, die über die individuell zugeschnittenen bzw. gemäß EVB-IT Kauf vereinbarten Zeiträume hinausgehen, sind im Angebot mit aufzuführen.
Darüber hinaus behalten die allgemeinen Gewährleistungsbedingungen gemäß EVB-IT Kauf nachrangig zu den individuellen Regelungen ihre Gültigkeit.
Im Störungsfall gemäß Kategorie 1 erfolgt jeweils eine technische Vorprüfung seitens des Auftraggebers. Für diese Leistung seitens des Auftraggebers sowie für technische Vorprüfungen seitens des Auftragnehmers werden beiderseitig keine Kosten in Rechnung gestellt, dies gilt auch für eventuell anfallende Transport- und Verpackungskosten. 
Die Leistungen durch den Auftragnehmer sind ab dem Lieferzeitpunkt vor Ort in den Dienststellen der Landesverwaltung NRW durchzuführen.
Die Versorgung mit Ersatzteilen während der Garantiedauer der Geräte wird zugesichert. 

3. Entsorgung der Verpackung 
Gem. Ziffer 2.2 der EVB-IT Kauf AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, die bei der Anlieferung anfallende Transportverpackungen umwelt- und fachgerecht zu entsorgen.. Die Verpackungsmaterialien werden auf Europaletten (Europoolpalette, gemäß DIN EN 13698-1) bereitgestellt, die Anzahl der Paletten wird in der Anforderung durch den Auftraggeber genannt. Der Auftragnehmer hat bei Abholung eine entsprechende Anzahl an Europaletten für den Austausch mitzubringen. Die Verpackungsmaterialien sollen möglichst aus recyclingfähigen und wiederverwendbaren (Um-) Verpackungen bestehen. 

4. Standardserverkonfigurationen
Der Auftraggeber arbeitet mit Standardserverkonfigurationen. Zur Erstellung und Pflege dieser Konfigurationen, und zum effizienten Austausch mit dem Auftragnehmer, wird dem Auftraggeber Zugang zu internen Konfigurationstools gewährt, z.B. jene die der Hardwarehersteller typischerweise seinen Partnern zur Verfügung stellt. Das Tool muss die Listenpreise oder den Preis für den Auftraggeber (mit angewendetem Rabatt) ausweisen. Ein öffentlich zugänglicher Konfigurator ist dazu nicht ausreichend, es sei denn der Auftragnehmer arbeitet ebenfalls mit diesem Tool. Es ist nötig, dass Auftraggeber und -nehmer gemeinsam mit den gespeichertern und versionierten Konfigurationen arbeiten können, die der Auftraggeber erstellt. Der Zugang zu diesem Tool ist dem Angebot in einem eindeutig gekennzeichneten Anhang beizufügen.
Anhang:
Das Tool wird im Rahmen der Angebotsauswertung verwendet, siehe auch Leistungskatalog Teil 2, Auswertung.
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« die E-Rechnungs-Webfunktionen auf vergabe.nrw.de bzw.
« direkt iber erechnung.nrw (schnelle und kostenfreie Registrierung mdglich) oder
« im Direktversand per Mail an eingang@erechnung.nrw oder
« per PEPPOL mit der ParticipantiD 0204:05-NRW-83 méglich.
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